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Der Gang der Unterhandlungen für das provisorische Abkommen lässt darauf 
schliessen, dass sich eine Einigung über einen definitiven Vertrag auf Grundlage 
des von uns vorgelegten Entwurfes schwierig gestalten und geraume Zeit benöti
gen dürfte, dies besonders auch deswegen, weil die Schweiz in Teheran keinen 
Vertreter besitzt, der mit den Unterhandlungen betraut werden könnte. Wir fra
gen uns daher, ob wir nicht besser tun würden, für unsere Unterhandlungen An
lehnung an die ändern Staaten zu suchen, die mit Persien über einen definitiven 
Vertrag zu unterhandeln haben5, wie Grossbritannien, Italien, Deutschland, 
Frankreich, Österreich, die Tschechoslowakei usw. Wir nehmen an, dass es 
möglich ein würde, durch Vermittlung der schweizerischen Gesandtschaften in 
diesen Ländern die Vertragsentwürfe, welche ihren Unterhandlungen als Grundla
ge dienen, zu beschaffen und über den Gang derselben auf dem laufenden gehal
ten zu werden.

5. Der Bundesrat befasste sich in seiner Sitzung vom 13 .12 .1929  mit den Vorschlägen fü r  einen 
Freundschafts- und einen Niederlassungsvertrag (E 1004 1/313, Nr. 2088), und am 31 .12 .1929  
billigte er einen Entw urf fü r  einen Handelsvertrag (E 1004 1/313, Nr. 2240). Diese Vorschläge 
wurden der persischen Gesandtschaft übermittelt, führten aber zu keinem Verhandlungsdurch
bruch. Die Verträge wurden erst 1934 abgeschlossen. Vgl. BB1 1934, III, S. 157ff.
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Der Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta, 
an den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes, H. Häberlin

Kopie
S  RN. Bern, 26. September 1928

Wir beehren uns, den Empfang Ihres Schreibens vom 10. d .M .1 zu bestätigen, 
dessen Inhalt wir eingehend geprüft haben. Wie wir schon mit unserer Zuschrift 
vom 9. August d .J .2 dargelegt haben, können auch wir eine Massnahme, die, wie 
die allgemeine Abschaffung der noch bestehenden Einreisevisa, eine Erleichte
rung der Freizügigkeit und des Reiseverkehrs zur Folge haben wird, nur begrüs- 
sen. Wir haben dabei insbesondere auch unsere Landsleute im Ausland im Sinne, 
die namentlich, soweit sie in Kleinstaaten, wie z.B. den baltischen Staaten, nieder
gelassen sind und aus beruflichen Gründen zu häufigen Geschäftsreisen in die 
Nachbarstaaten sich zu begeben haben, über die Notwendigkeit der jeweiligen Be
schaffung eines Einreisevisums öfters Klagen an unsere dortigen Vertretungen ge
richtet haben. Dabei hegen wir kaum Bedenken, dass durch die Aufhebung des 
Visums die Einreise von Sovietrussen oder Staatenloser gefördert würde, da gera
de die Oststaaten zum grossen Teil hinsichtlich der Zulassung solcher äusserst

1. Nicht ermittelt.
2. Nicht ermittelt.
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zurückhaltend sind3. Ebenso glauben wir nicht, dass durch die Abschaffung des 
Visums eine Überflutung durch Angehörige solcher Oststaaten selbst zu befürch
ten sei, da in Anbetracht der relativ grossen Entfernungen und der nicht unbedeu
tenden Reisekosten ein beträchtlicherer Zudrang kaum zu erwarten sein wird, 
vorausgesetzt, dass durch die Massnahmen, welche Sie im Interesse des Schutzes 
des einheimischen Arbeitsmarktes vorschlagen, der Zugang zu den Erwerbsmög
lichkeiten in der Schweiz weiter eingeschränkt bleibt4.

Wir können ebenfalls Ihrem Vorschlag einer Aufhebung der Grenzkontrolle 
beistimmen5. Wir würden es indessen für gut finden, wenn gleichzeitig den kanto
nalen Polizeidirektionen bestimmte Vorschläge über die im Innern des Landes 
durchzuführende Kontrolle gemacht würden, da wir glauben, dass das an Stelle 
der bisherigen Grenzkontrolle tretende Verfahren einer weitern Abklärung und 
nähern Präzisierung bedarf.

Wir sind auch mit Ihrer Anregung einverstanden, in die Regelung der zukünfti
gen Verhältnisse mit den verschiedenen Staaten das Obligatorium der Einholung 
einer Zusicherung des Aufenthalts zum Zwecke des Stellenantritts aufzunehmen, 
das eine weitere Ausgestaltung des bisher mit Deutschland geltenden Systems, 
welches sich im allgemeinen bewährt hat, darstellen würde. Bei unserm Vorschlä
ge, den Arbeitgeber zur Einholung der Bewilligung zu verpflichten, hatten wir 
namentlich im Auge, die Einreise von Ausländern nach der Schweiz, welche in 
der Folge eine Stelle nicht erhalten können und nur mit Schwierigkeiten wieder 
wegzuschaffen sind, nach Möglichkeit zu vermeiden. Bei dem von Ihnen vorge
schlagenen Systeme dürften aber solche Zustände sich kaum einstellen, wenn 
gleichzeitig der Arbeitgeber verpflichtet wird, einem Ausländer die Anstellung zu 
verweigern, der sich nicht im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung zum Zwecke 
des Stellenantritts befindet. Der nach der Schweiz eingereiste Arbeitnehmer, der 
eine Zusicherung nicht besitzt und sie in der Folge auch nicht beschaffen kann, 
hat wohl keinen Grund, sich darüber zu beklagen, dass er zur Erwerbsarbeit 
nicht zugelassen wird, weil er die Reise auf eigenes Risiko unternommen hat.

Das von Ihnen vorgeschlagene System entspräche somit dem in die Vereinba
rung über die Aufhebung des Sichtvermerkzwangs zwischen dem deutschen 
Reich und dem Königreich Italien aufgenommenen. Dabei wäre bei den Verhand
lungen mit Italien besonders Gewicht darauf zu legen, dass schweizerischen Ho
telangestellten, sowie Angestellten von schweizerischen Firmen und solchen Ge
schäften, die mit der Schweiz in Verbindung stehen, diese Zusicherung ohne wei
teres erteilt werden kann, da sie heute schon in der Kompetenz der Konsulate

3. Anmerkung des Verfassers: Eine einlässliche Prüfung der besondern Verhältnisse jedes einzel
nen Oststaates müsste allerdings für den Zeitpunkt, in dem die Verhandlungen über die Aufhe
bung des Visums mit ihm aufgenommen werden, noch Vorbehalten werden.
4. Vgl. dazu die grundsätzlichen Ausführungen des Chefs der Zentralstelle fü r  Fremdenpolizei, 
H. Rothmund, zur Visafrage, an der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren am 
14.9 .1925 in Freiburg (E 4001 (A) 1/26).
5. In diesem Sinne beschloss der Bundesrat am 18 .1 .1929: Das Passvisum ist für die Angehöri
gen aller von der Schweiz anerkannten Staaten aufzuheben; für die europäischen Länder soweit 
Gegenrecht gewährt wird (E 1004 1/314, Nr. 127).
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liegt. Noch abzuklären wäre indessen, in welchen Fällen nach der erwähnten Ver
einbarung (Art. 3, Absatz 2) die Zusicherung der Bewilligung zum Stellenantritt 
überhaupt nicht verlangt wird.
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E 2200 Bukarest 3, Dossier-Nr. VII-5

Das rumänische Aussenministerium 
an die schweizerische Gesandtschaft in Bukarest

N° 61020 Bucarest, 27 septembre 1928

N O T E - V E R B A L E

Les négociations en vue de l’emprunt de stabilisation préoccupent assez vive
ment le Gouvernement Roumain pour que tous les efforts financiers de la Rou
manie, dans ces temps derniers soient destinés à donner satisfaction presque ex
clusivement aux justes réclamations provenant des pays aux crédits desquels on 
fait appel.

La prospérité financière déjà obtenue a permis, à elle seule, les efforts accom
plis jusqu’ici, et qui ont déjà commencé à être appréciés à leur juste valeur par les 
milieux intéressés.

La plupart des nombreux litiges soulevés par l’état précaire des finances rou
maines d’après-guerre, ont déjà pu être aplanis et le Gouvernement Roumain est 
même fondé de croire, que, lorsque l’emprunt étranger aura donné au pays l’ap
pui espéré, la Roumanie sera en état de faire le dernier effort nécessaire pour que 
la satisfaction la plus complète soit donnée à toutes les réclamations justifiées.

En ce qui concerne les intérêts des ressortissants suisses, dont il est question 
dans la note-verbale du 21 septembre 1928 \  le Gouvernement Roumain, qui 
désire tout particulièrement la participation de la Banque Nationale et du marché 
financier suisse à l’action internationale pour la stabilisation du leu, -  a déjà fait à 
plusieurs reprises les démarches nécessaires demandées par la Légation Suisse. Si 
certaines questions mentionnées dans la note-verbale n’ont pas encore trouvé la 
solution désirée, la difficulté tient surtout à ce que les municipalités roumaines 
jouissent d’une autonomie administrative et patrimoniale, qui empêche l’immix
tion directe du Gouvernement dans leur gestion financière.

Nonobstant, à la suite des interventions qu’il a faites le Gouvernement Rou
main espère que ces difficultés, elles aussi, seront bientôt aplanies:

1. En ce qui concerne l’emprunt-or de la ville de Craiova, -  le Maire de ce 
Municipe, à la suite d’une nouvelle délégation qu’il lui a été donné et porteur de 
nouvelles propositions, doit partir incessament pour Zurich.

1. Nr.431.
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